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DR. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

des Nationalrates XV W. Gs;sel.Z&ebung~pcI!oJe 

r 
Zahl: 50 115/637-11/2/92 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 
1017 Wie n 

Wien, am 22. April 1992 

2'166 lAB 

1992 -04- 23 
zu ,zL!30 IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Schwarzenberger, Rieder, Dr. Leiner 

und Kolleg~n haben a~ 26.2.1992 unter der Nr. 2430/J an mich eine 

schriftliche An~rage betreffend uBeurlaubungen des Polizeidirektors 

und Sicherheitsdirektors von Salzburg U gerichtet, die folgenden 

Wortlaut hat: 

"]. Aus w~lchen 9rün<,len haben Sie dem Salr;burger POI?zei<,lirekt~r ur,d 
dem SIcherheItsdirektor von Salzburg nahegelegt • eInen VIerwo
ehigen Erholungsurlaub anzutreten? 

2. Glauben Sie, daß die aUfgetretenen Probleme im Bereich der BPD 
Salzburg durch diese Maßnahmen gelöst werden können? 

3. Welche konkreten VorwUrfe werden gegen den Sicherheitsdirektor 
erhoben? 

4. Welche konkreten Vorwürfe werden gegen den Polizeidirektor erho
ben? 

5. Wäre ~ich~ eine ~ifferenziert~ Vorgangsweise ~nte~ Bedachtnahme 
auf dlf~ HIntergrunde der Auselnandersetzung zIelfuhrender gewe
sen? 

6. ~elche Maßnahmen w~rden S~e s~tzen, daß.es in der.BPD Salzburg 
1m Interesse der SIcherheIt WIeder ZU einer BeruhIgung der SI[ua
ti on kommt? 

7. Ist es richtig, daß gegen.HR Dr. Johann E. eine St~afanzeige 
wegen VerdachIs des Amtsrnißbrauchs erstattet wurde. 

R. Welche Fakten liegen dieser Anzeige zugrunde? 

9. Halten sie diese Vorgangsweise fUr gerechtfer.tigt?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Sicherheitsdirektor Dr. STENITZER und Polizeidirektor Dr. STRASSER 

hahen persöhl iche7.wistigkeiten über die Medie"n ausgetragen und dem 

Ansehen der von ihnen geleiteten Sicherheitsbehörden Schaden zuge

fügt. Vor allem aber haben beide eine Weisung des Herrn Generaldirek

to~s für die öffentliche Sicherheit mißachtet, die es ihnen untersag

te, persönliche Differenzen in der Öffentlichkeit auszutragen. 

Zu Frage 2: 

Ja. 

Zu Frage 3 und 4: 

Siehe die Antwort zu Frage 1. 

Zu Frage 5: 

Nein. 

Zu Frage 6: 

Ich hoffe, daß durch die urlaubsbedingte Absenz der beiden Behörden

leiter die Spannungen, die sich im zwischenmenschlichen Bereich 

aufgebaut haben, verringert werden. 
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7.u Frage 7: 

.Ja. 

Zu Frage 8: 

- 3 -

HR Dr. E. hat in mehreren Verwaltungsstrafverfahren die Verfahrensbe

stimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes massiv verletzt. Gemäß 

§ 84 StPO mußte der Sachverhalt daher der Staatsanwaltschaft Salz

burg mi tgeteil t werden. 

Zu Frage 9: 

Ja. 
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